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§ 25 SchUG-BKV
Schulbesuchsbestätigung

 SchUG-BKV - Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, Kollegs und Vorbereitungslehrgänge

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.08.2024

1. (1)Auf Antrag eines Studierenden ist ihm der Besuch der Schule zu bestätigen (Schulbesuchsbestätigung).

2. (2)Im Falle des Ausscheidens aus der Schule hat die Schulbesuchsbestätigung einen Hinweis auf das Ausscheiden

aus der Schule zu enthalten.

3. (3)§ 24 Abs. 2 Z 1 bis 3 und 9 sowie Abs. 4 finden Anwendung.
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